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kzvb aktiv
„Unzulässige Marketingmaßnahmen“
S ö der  tei l t  B edenken der  K Z VB gegenüb er  Selek tiv ver trägen

Die Selektivverträge, die einige Kran-

kenkassen in jüngster Zeit abgeschlos-

sen haben, sorgen weiter für Unmut 

bei der Mehrheit der bayerischen Ver-

tragszahnärzte. Der stellvertretende 

KZVB-Vorsitzende Dr. Martin Reißig 

wandte sich deshalb mit einem Brief 

an Gesundheitsminister Dr. Markus 

Söder. Die Antwort lässt hoffen. Wir 

veröffentlichen Auszüge aus dem 

Schreiben des Ministers:

„Sehr geehrter Herr Dr. Reißig, […] In 

seinem Schreiben vom 31.07.2009 legt 

das Bundesversicherungsamt (BVA) 

dar, dass es Marketingmaßnahmen, 

bei denen im Regelfall der Koopera-

tionspartner den Versicherten einer 

bestimmten Krankenkasse Rabatte 

gewährt und die Krankenkasse dieses 

besondere Angebot bewirbt, als unzu-

lässig erachtet. Zum einen stelle dies 

eine aktive Absatzförderung für pri-

vatwirtschaftliche Unternehmen dar 

und würde damit 

dem Status einer 

Kör p e r s ch a f t 

des öffentlichen 

Rechts nicht hin-

reichend Rech-

nung t ragen. 

Zum anderen 

dürfe die Kran-

kenkasse ge-

mäß § 30 Abs. 1 

SGB IV nur Geschäfte zur Erfüllung 

ihrer gesetzlich vorgeschriebenen oder 

zugelassenen Aufgaben erfüllen. Das 

Bayerische Staatsministerium für Um-

welt und Gesundheit teilt diese Ein-

schätzung. Für Ihre Sorge […] habe 

ich daher volles Verständnis.“

Söder will die Thematik „Selektiv-

verträge“ demnächst bei einem Ge-

spräch mit den beiden KZVB-Vorsit-

zenden erörtern.
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Dr. Markus Söder

Wettbewerbswidrig
Ur tei l  gegen „dent-ne t “

Das Netzwerk „dent-net“ darf 

nicht mehr mit dem Slogan 

„Zahnersatz zum Nulltarif“ werben. 

Das Landgericht Essen entschied 

„zahn-online.de“ zufolge, dass dies ir-

reführende Werbung sei. Das Gericht 

folgte damit dem Unterlassungsantrag 

von „2te-Zahnarztmeinung.de“, einem 

Internetportal, das selbst umstritten 

ist. Nach Auffassung der KZVB-Vor-

sitzenden verstößt nämlich auch die 

Versteigerung von Heil- und Kosten-

plänen in dem Portal gegen das zahn-

ärztliche Berufsrecht. „dent-net“ hatte 

zuletzt mit einem Selektivvertrag für 

Zahnersatz für Schlagzeilen gesorgt, 

den es mit einigen Krankenkassen 

abgeschlossen hatte. Die Einstweilige 

Verfügung ist bereits die dritte, die das 

Essener Gericht gegen „dent-net“ we-

gen irreführender Werbung erlassen 

hat. So darf „dent-net“ zum Beispiel 

nicht mehr behaupten, „Marktführer 

für dentale Netzwerke“ zu sein.   HO
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